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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N

Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr o)

und Umwelt der Gemeinde Lidersdorf (Vorberatung)

Hauptausschuss der Gemeinde Lidersdorf "
O

(Vorberatung)

Gemeindevertretung Lidersdorf (Entscheidung) o)

Sachverhalt

Nach Empfehlung des Ausschusses fir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
der Gemeinde Ludersdorf vom 07.01.2025 war u. a. der Ausbau des Landlichen Weges
zwischen Klein Neuleben und Grof3 Neuleben fiir 2025 geplant. Daftir wurden
Haushaltsmittel fir den Beginn der Planungsleistungen in den Haushalt eingestellt (2025 und
2026 jeweils 35.000,00 €).

Die vor Kurzem erschienene Richtlinie tGber die Gewahrung von Zuwendungen im Rahmen
der integrierten landlichen Entwicklung (FORL ILE M-V — 2025 bis 2029) als
Nachfolgeférderrichtlinie fur die im letzten Jahr ausgelaufene ILERL M-V sieht iberraschend
keine Forderung fir den Landlichen Wegebau mehr vor.

Alternative Forderprogramme konnten nicht ermittelt werden.

Infolge dessen ist zu liberlegen, das Vorhaben zunéchst ruhen zu lassen. Die damit
Jfreiwerden” Mittel kdnnten in Anlehnung an die Prioritatenliste fir den Ausbau einer
Stichstral3e im Ludersdorf eingesetzt werden: ,Hauptstral3e 12 a — e, 13 a (an der Technik)“.
Dorferneuerungsmafinahmen sind weiterhin férderfahig, wenn auch mit einer niedrigeren
Forderquote (max. 60 % der férderfahigen Investitionskosten).

Zunachst sollen dann Planungsleistungen soweit vergeben werden, dass ein qualifizierter
Forderantrag fir den Ausbau gestellt werden kann (LPH 1 -5, inkl. Stellungnahmen
samtlicher relevanter Behorden).

Nach Bewilligung einer Forderung sollen die tbrigen Planungsleistungen beauftragt werden
und der Ausbau erfolgen.

Die tatsédchlichen Baukosten ergeben sich aus das Planung und sind in den Folgehaushalten
entsprechend einzuplanen. Ein tatsadchlicher Baubeginn ist dann abhangig vom Zeitpunkt der
Gewahrung von Foérdermitteln.

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde Lidersdorf beschliel3t den Ausbau der StichstralRe ,Hauptstrae 12 a—e, 13
a (an der Technik)“, unter der Voraussetzung der Gewahrung von Férdermitteln und einer
gesicherten Finanzierung.

Die erforderlichen Mittel sollen jeweils im Haushalt entsprechend abgebildet werden.



Die Verwaltung wird mit der Durchfihrung der jeweils erforderlichen Vergabeverfahren
beauftragt, inkl. Zuschlagsentscheidungen. Die jeweiligen Zuschlagserteilungen erfolgen
gemal Hauptsatzung der Gemeinde Lidersdorf.

Finanzielle Auswirkungen
Zunachst Planungsleistungen (LPH 1 - 5) zur Beantragung von Fordermitteln.

Fur den Ausbau des Landlichen Weges zwischen Klein Neuleben und Gro3 Neuleben sind
im Haushalt 2025 und 2026 jeweils 35.000,00 € eingestellt (7.54101.096.44). Diese Mittel
sollen fur den Ausbau der Stichstral3e ,Hauptstral3e 12 a — e, 13 a (an der Technik)“
(7.54101.096.55) verwendet werden.

Weitere Haushaltsplanungen dann anhand der Planung.

Anlage/n

1 Lageplan StichstralBe an der Technik (6ffentlich)




=

Ve
| Schonberger Land

© Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmuihlen, Karl-Marx-Str. 7/9, 23936 Grevesmiihlen, Telefon 03881-7570, info@zweckverband-gvm.de




	Vorlage
	Anlage  1 Lageplan Stichstraße an der Technik

